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 Veröffentlicht am 27.09.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §138 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1992, 54;

Rechtssatz

Das österreichische Abgabenverfahren ist durch ein Zusammenspiel amtswegiger Ermittlung und Mitwirkung der

Partei charakterisiert, wobei sich beide Teile in dem Bemühen zur Erforschung der materiellen Wahrheit zu ergänzen

und gegenseitig zu unterstützen haben. Wo für beide Seiten die Grenze für dieses Bemühen liegt, läßt sich allerdings

nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall unter sorgfältiger Beachtung aller konkreten Umstände entscheiden.

Allerdings Cndet die amtswegige ErmittlungspDicht dort ihre Grenzen, wo der Abgabenbehörde weitere

Nachforschungen nicht mehr zugemutet werden können, die Partei aber zur Mitwirkung an der WahrheitsCndung

nicht bereit ist bzw eine solche unterläßt.
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